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§ 6  _
Kann der Rechtsträger, Eigentümer oder Verfügungsbe

rechtigte am Denkmal zeitweilig nicht festgestellt oder aus 
anderen Gründen nicht zur sofortigen Erfüllung seiner Kenn
zeichnungspflicht veranlaßt werden, kann der Rat des Krei
ses, Abteilung Kultur, die Kennzeichnung ohne Mitwirkung 
der vorgenannten Verantwortlichen unter Berücksichtigung 
ihrer berechtigten Interessen veranlassen. Das gilt entspre
chend für die Kennzeichnung von Denkmalen gemäß § 13 des 
Denkmalpflegegesetzes.

§7
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Veröffent

lichung in Kraft.

Berlin, den 20. Februar 1980

Abstand der Symbol- 
Spitze vom Kreis- 
innenrand
Abstand der blauen 
Flächen (Dreieck u. 
Quadrat, schraffiert) 
von der Symbol
innenkante
Bohrung für Senkkopf
schrauben (Metallaus
führung) an den Ecken
Mitte der Bohrung auf 
der Diagonalen mit 
Abstand von Viertel
kreisbogen

2 mm 1mm

4 mm 2 mm

7 mm 5 mm

9 mm 5 mm

Der Minister für Kultur
H o f f m a n n

Anlage 2
zu vorstehender Dritter Durchführungsbestimmung

Anlage 1
zu vorstehender Dritter Durchführungsbestimmung

Maße für die Größe: 
Quadrat und Kreis
(Außenkante) 195 mm X 195 mm 90 mm X 90 mm
Radius des an den 
Ecken abgesetzten 
Viertelkreises 
(Innenbogen) 28 mm 14 mm
Breite der schwarzen 
Linien 4 mm 2 mm
Schrifthöhe (Versalien) 11 mm 5,5 mm
Symbol: Breite 102 mm 47 mm

Höhe (Mitte) 153 mm 70 mm
Höhe (Seite) 102 mm 47 mm

DENKMALSCHUTZGEBIET

Maße für die Größe: 
Quadrat und Kreis
(Außenkante) 195 mm X 195 mm 90 mm X 90 mm
Radius des an der
Ecke abgesetzten 
Viertelkreises
(Innenbogen) 28 mm 14 mm
Breite der schwarzen
Linien 4 mm 2 mm
Schrifthöhe (Versalien) 11 mm 5,5 mm
Symbol: Breite 97 mm 45 mm

Höhe (Mitte) 142 mm 66 mm
Höhe (Seite) 94 mm 43 mm

Abstand der Symbol- 
Spitze vom Kreis-
innenrand 28 mm 14 mm


